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S ATZ U N G

RECHTLICHE GRUNDLAGE

Aufgrund der §§ 1,2 und 8-10 des Baugesetzbuches in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08.12.1986 (6GB1. I, S. 2253), zuletzt geändert durch
Art. 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGB1. I, S. 2049) in Verbin­
dung mit Art 1 liff. 91 des Gesetzes zur Änderung des Baugesetzbuches und
zur Neurege1~.mg des Rechts der Raumordnung (Bau- und Raumordnungsgesetz
1998 - BauROG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.08.1997 (8GBI. I,
5.2081), der Verordmmg über die bauliche Nutzung der GrundstLlcke (Ball­
nub.:ungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGB1. I, S. 132), zuletzt geiindert durch Art. 3 des Investitionserleich­
terungs- und Ilohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBL I, S. 466), § 74 der
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBD) vom 08.08.1995 (GB1. 5. 617)
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung flir Baden-Württemberg (GemO)
vom 03.10.1973 (Gbl. S. 577) in der Fassung vom 18.05.1987 (GBL S. 181)
hat der Gemeinderat die 3. Änderung des 8ebauungsplans

MEichelweg"

als Satzung beschlossen.

§ 1 R~umlicher Geltungsbereich:

Oer räuml iche Geltungsbereich ergibt sich aus der Festsetzung im Pl an
(§ 2 Ziff. I).

§ 2 Bestandteile des Bebauungsplanes:

I. Zeichnerische Festsetzungen,
2. Schriftlicher Teil mit

A Planungsrechtlichen Festsetzungen,
B Örtlichen Bauvorschriften.

Als Anlage 1st eine Begrlindung beigefügt.

§ 3 Inkrafttreten:

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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SCHRIFTLICHER TEIL

A Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Bauliche Nutzung

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Zift. 1 8auGB und §§ 1-15
BauNVO)

Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO)

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Ziff. 1 BauNVO sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO
allgemein zulässig.

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Zift. 2 u. 3 BauNVO sind gemäß § 1 Abs. 6
BauNVO nicht zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind Einzelhandels- und Handelsbetrie­
ben mit Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig, wenn das angebotene
Sortiment ganz oder teilweise den im folgenden aufgeführten Waren
zuzuordnen ist:

Nahrungs- und Genußmittel. Getränke, Reformwaren

Drogeriewaren, Reinigungsmittel
kosmetische, pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse

Bekleidlmg aller Art, Pelzwilren
Kinder- und Babyartikel
Schuhe und Zubehör
Lederwaren, Taschen
Heimtext i 1i en, Hausha1tswäsche, Stoffe

Gardinen und Zubehör

Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle, Nähmaschinen

Einrichtungsgegenstände (ohne Möbel), Haushaltswaren,
Glas, Keramik, Porzellan
Kunstgewerbe, Geschenkartikel

Elektroartikel, Kaushalts- und K~chenkleingeräte

TV, Audi 0, Vi deo, sonst. Unterhaltungse1ektroni k, Bil d- und
Tonträger
Telefone, Fax-Geräte und Zubehör
Computer und Zubehör
Fotoartikel und Zubehör

Uhren, Schmuck, feinmechanische und optische Erzeugnisse

Schreib-, Schul-, Zeichen-, und Barobedarf, Baroorganisiltion
BUcher, Zeitschriften, Zeitungen, sonstige Druckerzeugnisse

Spielwaren, Bastelbedarf

Musikalien
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Sportartikel, kleinteilige Sportgeräte
Fahrräder, Fahrradbekleidung und Zubehör

waffen, Jagdbedarf

Antiquitaten

Blumen

Zooartikel

Auch die Erweitemng der Verkaufsflachen vorhandener Einzelhandels­
und Handelsbetriebe zum Zwecke der Sortimentserweiterung ist nicht
zulässig, wenn das angebotene Sortiment ganz oder teilweise diesen
Waren zuzuordnen ist; ausgenommen sind Betriebe, die in Verbindung
mit handwerklichen Dienstleistungen stehen.

1. 2 Maß der bau 11 ehen Nutzung (§ 9 Abs. I Zi ff. 1 BauGB und §§ 16-21<1
BauNVO)

a) Grundflächenzahl GRZ und Geschoßflächenzahl GFZ (§§ 16 und 19
BauNVO) entsprechend den Planeinschrieben.

b) Zahl der Vollgeschosse (§§ 16 lind 20 BauNVO) entsprechend den
Planeinschrieben.

1.3 Bauweise und llberbaubare GrundstUcksfltlchen (§ 9 Abs. 1 lift. 2 BiluGB
und §§ 22 und 23 BilUNVO)

Besondere, ilbweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BilUNVO

In der besonderen (abweichenden) Bauweise sind die Gebäude entspre­
chend der offenen Bauweise mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.
Dabei sind Gebäudelängen von mehr als 50 m zuHlssig. Als Ausnahme
dürfen bauliche Anlagen ohne Einhaltung eines Grenzabstandes errich­
tet werden, wenn gewahrleistet ist, daß notwendige Abstandsflächen
auf dem benachbarten Grundstuck eingehalten werden oder ebenfalls an
die Grundstücksgrenze gebaut wird.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der llberbau­
baren Grundstücksflächen zulässig.

1.4 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 liff. 4 BauGB und
§ 12 BauNVO)

Garagen und überdachte Ste 11 plätze (SteIIp1ätze mi t Schutzdach ohne
seitl iche Umschl ieBung durch Wände oder Tore) sind nur innerhalb der
überbau baren Grundstücksflächen zulässig. Offene Stellplätze sind
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflachen ZUlässig.

2 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 liff. 11 BauGB)

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind durch Planeintrag festgesetzt.

Entlang den Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt sind Verkehrsanschlüsse
für Kraftfahrzeuge nicht zulässig.
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3 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Flächen
mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und
Sträuchern (§ 9 Abs. 1 liff. 25 BauGB)

Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten Fldche zum Anpflanzen
von Bäumen und Sträuchern sind flächendeckend Sträucher zu pflanzen
und zu unterhalten. Es sollen hierbei die folgenden Arten verwendet
werden:

Sträucher:
Felsenbirne (Amelanchier lamarckiil, Hartrigel (Corm.ls sanguinea),
Hasel (Corylus avellana), Liguster (Ligustrum vulgare), Traubenkir­
sche (?runus padus), Apfel-Rose (Rosa rugosa), Salweide (Salix
caprea), Holunder (SamlJucus ni gra), Schneebil11 (Vi burnum opul us) •

4 Mit Geh-, Fahr- und leitungs rechten zu belastende Flächen (§ 9
Abs. 1 Zift. 21 BauGB)

Di e im zei chneri sehen Tei 1 mi t 1r bezei chneten Flächen sind zugL.lnsten
der Stadt Wiesloch und der Versorgungsträger (Wasser, Abwasser, Gas,
Strom u. ä.) zur FUhrung von Ver- und Entsorgungs1ei tungen zu bel a­
sten. Bei einer eventuellen Überbauung oder Befestigung dieser Flä­
chen sind vom Bauherrn entsprechende Vorkehrungen zum Schutze der
Leitungen zu treffen und die Genehmigungen beim jeweiligen Erschlie­
ßungsträger einzuholen.

B örtliche Bauvorschriften

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 LBD)

1.1Dachneigung (§ 74 Abs. 1 Ziff. 1 LBD)
Dacher dürfen eine Neigung von 27 Grad nicht überschreiten und sind
mit blendungsfreiem Material einzudecken.

1.2 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 liff. 2 LBO)
Werbeanlagen sind grundsätzlich nur an der Stätte der Leistung zul~s-

'- sig, eine Blendwirkung gegenüber der L 548 ist auszuschließen.

1.3 Einfriedigungen (§ 74 Abs. 1 liff. 3 LBG)

Einfriedigungen gegenuber den öffentlichen Verkehrs flächen dürfen
eine Gesamthöhe von 1,80 m nicht uberschreiten. Bei dem uber 0,3 m
hinausgehenden Teil der Einfriedigung darf es sich nicht um geschlos­
sene Einfriedigungen handeln.

Grundstücke, die an die ehemalige Bahnlinie angrenzen, dürfen nur mit
dauerhaften, tür- und tor losen Einfriedigungen versehen werden.

nll'U'ltl~t



33 bis 38 m-Bereich;
38 bis 43 rn-Bereich:
43 bis 48 rn-Bereich:
ab 48 rn-Bereich:

•
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fHNWEISE

1. Planung!>absichten im Leitungsbereich der 38o-kV~H()chspannungsfreilei­

tung sind unter BeHUgung der Planunterlagen der RWE Energie AG
anzuzeigen.

Im Leitungsschutzstreifen (2 x 33 m) dürfen Gehölze angepflanzt
werden, deren Endwuchshähe 3 m nicht Uberschreiten kann. Außerhalb
des Leitungsschutzstreifens sind die folgenden Endwuchshöhen Zll

beachten:

bis 15 m Endwuchshöhe
bis 20 m Endwllchshöhe
bi s 25 m Endwllchshöhe
bis 30 m Endwuchshöhe
und weiter ansteigend.

Der Lei tungsschutzstrei fen kann als Lager- oder Stellplatzflache
genutzt werden. Das im Schutzstreifen vorhandenen Lagergut darf eine
Höhe von 119,0 m O. NN nicht Obe~schreiten. Die zum Einsatz kommenden
Ge~äte und/oder Fahrzeuge dü~fen im Leitungsschutzstreifen die Lager­
höhe von 119,0 m O. NN um nur 0,5 m, d. h. 119,5 m ü. NN Ubersch~ei­

ten. Zur OurchfUhrung von Arbeiten an der Leitung muß im Bedarfsfall
eine sofortige Räumung der lager- bzw. Stellplatzfläche gewährleistet
sein.

2. Bei Bauvorhaben in der Nähe der 20 kV-Freileitung ist am Genehmigungs­
verfahren die Badenwerk AG, Regionalservice Kurpfalz, Hauptstraße
150, 69168 Wiesloch zu beteiligen. Bei der Aufstellung von Bauhilfs­
mitteln (Kräne, Gerüste) ist darauf zu achten, daß der nach VDE
vorgeschriebene Schutzabstand von 3,0 m zu den bei tiefstem Durchhang
ruhenden oder ausschwingenden Leiterseilen eingehalten wird. Dies
gilt auch fOr an Kräne angehängte Lasten.

3. Sollten von der Schwetzinger Straße aus weitere Zufahrten zu den
angrenzenden Gewerbegrundstücken geschaffen werden, ist dies im
Einzelfall mit der Straßenverkehrsbehörde bzw. der Polizei direktion
Heidelberg abzustimmen.
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1 Allgemeines

(Jer Bebauungsp1an "überm und unterm Ei ehe lweg", genehmi gt am 15.02.1971
vom Regierungsprdsidium Nordbaden in Karlsruhe mit Erlaß Nr.
13-24/0220171, wurde durch die Bekanntmachung der Genehmigung am
27.03.1971 rechtskr<iftig. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs­
plans waren ausschließlich Gewerbegebiete festgesetzt. Im Westen des
Plangebiets grenzte der Geltungsbereich an die ursprünglich beabsichtigte
linienführung der Anbindung B 3/3 39.

Da diese Linienführung jedoch nicht realisiert wurde, konnte der Bebau­
ungsplan im Jahr 1987 nach Westen erweitert werden, um weitere gewerblich
nutzbare Flächen bereitstellen zu können. Gleichzeitig wurde die Zulässig­
keit von E'inzelhandels- und Handelsbetrieben mit Verkauf an Endverbrau­
cher ausgeschlossen. Die 1. Änderung erhielt die Bezeichnung "Eichelweg"
und wurde durch Bekanntmachung der Durchführung des Anzeigeverfahrens
beim Regierungsprasidium Karlsruhe am 05.02.1988 rechtskraftig.

Oie 2. Änderung des Bebauungsplans "Eichelweg" wurde am 14.02.1997 rechts­
kräftig. Oie Änderung betraf die im folgenden aufgeführten Bereiche:

Im Nordwesten des Gebietes zwischen der Schwetdnger Straße und des
Eichelwegs wurde der Geltungsbereich nach Westen verschoben, um eine
geplante Erweiterung eines in diesem Bereich gelegenen KFZ-Betriebes
planungsrechtlich zu ermöglichen.
Im slidwestlichen Teil des Gebietes zwischen Eichelweg und ehemaliger
Bahnlinie wurden im Rahmen einer Gebietsabrundung zwei Grundstücke
in den Geltungsbereich einbezogen.
Des weiteren wurde der Geltungsbereich aufgrund des damals in der
Planungsphase befindlichen Umbaus der Hoschketkreuzung im Nordosten
erweitert.
Im Südwesten des Gebietes wurde im Bereich Neues Sträßel/ehemalige
Bahnlinie eine Baugrenze verändert.

2 Planungsanlaß

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Eichelweg" haben zwel 1m südwestli­
chen Teil des Gebietes ansässige Betriebe den Antrag gestellt, das Grund­
stück mit der Flst. Nr. 13653 in den Geltungsbereich des Bebauungsplans
einzubeziehen. Das Grundstück soll dann geteilt und durch die bei den
Betriebe genutzt werden.

Des weiteren wird die Zul~ssigkeit von Einzelhandelsbetrieben im gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplans neu geregelt.

3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Planänderung wird begrenzt durch die l 548, die
"Schwetzinger Straße" im Norden, im Süden durch die ehemalige Bahntrasse
Staatsbahnhof-Stadtbahnhof, im Westen durch die Westgrenzen der Grundstük­
ke 13634 und 13663 des Flurbereinig~ngs~erfahrens Wiesloch-Rauenherg
sowie im Osten durch das "Neue Sträßel".
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4 Beschreibung des Plangebietes

Das Plangebiet liegt rund 1,5 km westlich des Stadtzentrums der Stadt
Wiesloch. Es besitzt eine Größe von ca. 6 ha, rund 0,15 ha davon sind
aufgrund der Planänderung hinzukolTlllende Flächen. Die Ausdehnung in Nord­
Slld-Richtung beträgt rund 300 m, die Breite des Plangebietes (West-Ost­
Richtung) schwankt zwischen ca. 230 m im Norden entlang der Schwetzinger
straße und ca. 160 m im Süden entlang der ehemaligen Bahnlinie. Das
Plangebiet hat eine Höhenlage von ca. 115 m Ü. NN, die Topographie ist
als flach zu bezeichnen.

Das Plangebiet ist mit Ausnahme der neu hinzukommenden Flächen bebaut.
Die bestehenden Gebäude werden im wesentlichen gewerblich genutzt. Die
neu hinzukommenden Flächen werden derzeit als Ackerfläche genutzt.

5 Vorbereitende Bauleitplanungl
Verhältnis zu benachbarten Bebauungsplänen

Im Flächennutzungsplan der Stadt Wiesloch aus dem Jahr 1981 ist für die
neu hinzukoll'JT1enden Flächen im Westen des Geltungsbereichs der Planände­
rung eine Grünfläche (Dauerkleingärten) dargestellt. Im Zuge der Fort~

schreibung des Flächennutzungsplans wird die Planänderung berücksichtigt
werden, so daß die Festsetzungen der Planänderung den Darstellungen des
Flächennutzungsplanes nach Beendigung der Fortschreibung entsprechen
werden.

Im Nordosten des Geltungsbereichs grenzt der Bebauungsplan an den Bebau­
ungsplan "Zwischen den Wegen" ~ 3. Änderung (Hoschket), der am 17.10.1997
durch Bekanntmachung des Anzeigeverfahrens rechtskräftig wurde. Im Grenz­
bereich der beiden Bebauungspläne regelt der Bebauungsplan "Eichelweg"
die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Gewerbe­
gebiet, der Bebauungsplan "Hoschket" setzt die daran angrenzenden Ver­
kehrs flächen fest.

6 Änderungen gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan

1m südwestlichen Teil des Plangebietes wird eine weitere Fläche zur
Gebietsabrundung in den Geltungsbereich einbezogen. Die Erweiterung
beinhaltet einen Bereich, der nach Abschluß des Flurbereinigungsverfah~

rens aus dem Grundstück mit der Flst. Nr. 13663 bestehen wird. Die über­
baubare Gr~ndstijcksfläche in diesem Bereich orientiert sich an der Erwei­
terung des Gelt~ngsbereichs ~nter Beachtung der 33~Meter-Schutzzone der
bestehenden 380kV~Leitung.

Im schriftlichen Teil des Bebauungsplanes wird die Zulässigkeit von
Ei Ole1hande1s~ und Handel sbet ri eben neu gerege1t. Bi slang war di e Erri ch­
tung von Einzelhandels- oder Handlesbetrieben mit Verkauf an Endverbrau­
cher generell nicht z~ldssig. Diese Re!{elung wurde im Rilhmen der I.
Änderung des Bebauungsplans im Jahr 1987 1n den schriftlichen Teil aufge~

nommen. So mußten in der Vergangenheit auch Nutzungen durch Einzelhandels~

betri ebe abge1ehnt werden, di e aufgrund ihres Warensort i mentes eher als
innenstadtunschädlich einzustufen sind.

Im schriftlichen Teil der jetzigen Bebauungsplan-Änderung wird daher der
Aussch 1uß von Ei nze1hande1s- und Handel sbetri eben auf di e im fo 1genden
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aufgeführten Nutzungen beschränkt, die aufgrund ihres Warensortimentes
als innenstadtschädlich einzustufen sind:

Nahrungs- und Genußmittel, Getränke, Reformwaren
Drogeriewaren, Reinigungsmittel
kosmetische, pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse
Bekleidung aller Art, Pelzwaren
Kinder--- und Babyartikel
Schuhe und Zubehör
Lederwaren, Taschen
Heimtextilien, Haushaltswäsche, Stoffe
Gardinen und Zubehör
Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle, Nähmaschinen
Einrichtungsgegenstände (ohne Möbel), Haushaltswaren,
Glas, Keramik, Porzellan
Kunstgewerbe, Geschenkartikel
El ektroart i ke1, Haushalts- und Küchenklei ngeräte
TV, Audio, Video, sonst. Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträger
Telefone, Fax-Geräte und Zubehör
Computer und Zubehör
Fotoartikel und Zubehör
Uhren, Schmuck, feinmechanische und optische Erzeugnisse
Schreib-, Schul-, Zeichen-, und Bürobedarf, Büroorganisation
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, sonstige Druckerzeugnisse
Spielwaren, Bastelbedarf
Musikalien
Sportartikel , kleinteilige Sportgeräte
Fahrräder, Fahrradbekleidung und Zubehör
Waffen, Jagdbedarf
Antiquitäten
Blumen
Zooartikel

Andere Betriebe des Einzelhandels, die als nicht zentrenrelevant einzustu­
fen sind, können künftig zugelassen werden. Es handelt sich dabei vor
allem um Einzelhandelsbetriebe mit den im folgenden aufgeführten Warensor­
timenten:

Möbel, Küchen
Bad- und Sanitäreinrichtungen
Baustoffe, Bauelemente, Installationsmaterial
Bodenbeläge, Fliesen, Teppiche
Farben, Lacke, Tapeten, Malereibedarf
Werkzeuge, Heimwerkerbedarf, Eisenwaren
Beleuchtungskörper, Leuchten
Heiz- und Kochgeräte, Kühl- und Gefriermöbel, Wasch- und Geschirr­
spülmaschinen für den Haushalt
Haushaltstechnik
Gartenbedarf, Gartengeräte, Pflanzen
Campingartikel, großteilige Sportgeräte
Boote und Zubehör
Rolläden, Markisen
Kfz und Zubehör, Landmaschinen
motorisierte Zweiräder
Maschinen und Zubehör

Als weitere Änderung gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan wird der im
Nordosten des Geltungsbereichs festgesetzte Bereich ohne Ein- und Aus-
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fahrt der nunmehr vorliegenden Ausbauplanung des Hoschketkreisels ange­
paßt.

7 Belange des Naturschutzes

ZUf Eingrünung des Gebietes sowie zur Kompensation der in diesem Bereich
inden Ge 1tungsberei eh des Bebauungsp1"ws ei nbezogenen Fl äche wi rd an der
westlichen Grenze des Geltungsbereichs gemäß § 9 Abs. 1 Ziff. 25 BauGB
die Anpflanzung eines Heckenstreifens mit einheimischen Gehölzarten
festgesetzt.

8 Verfahren

Der Gemeinderat der Stadt ~Iiesloch hat in seiner Sitzung am 10.12.1997
gemäß § 2 BauGB die Änderung des Bebauungsplans "Eichelweg" sowie die
Offenlage des Planentwurfs aLlf die Dduer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen. Die heiden Beschlüsse wurden durch Veröffentlichung in

"--.. der Rhein-Neekar-Zeitung am 09.04.1998 ortsüblich bekanntgemacht.

Da sich di e Pl an änderung nur unwesent 1i eh auf das Pl angebi et se1bst oder
die Nachbargebiete auswirkt, wurde gle'ichzeitig beschlossen, auf die
vorgezogene Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu verzichten.
Darüber hinaus wurde die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
gleichzeitig mit der Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

Der Planentwurf mit dieser Begründung lag in der Zeit vom 17.04.1998 bis
zum 18.05. 1998 bei der Stadtverwa1tung Wi es loch, Fachberei eh 6, Pl anung,
in Zi lllT1er 010, während der Di enststunden öffent1 i eh aus. Während di es er
Frist war Gelegenheit gegeben, Anregungen und Bedenken zur Planung vorzu­
bringen.

Während der Offenlage wurden zur Planung keine Bedenken geäußert. Einige
Hinweise von Trägern öffentlicher Belange wurden übernommen. Der Bebau­
ungsp1an wurde darauf inder offenge1egten Form inder Gemei nderatss i t­
zung am 22.07.1998 als Satzung beschlossen. Aufgrund der Novellierung des
BauGB '98 war eine Anzei ge des Bebauungsp1ans bei m Regi erungspräs i di um
Karlsruhe nicht erforderlich. Der Bebauungsplan wurde durch Bekanntma­
chung des Satzungsbeschlusses am 22.11.1999 rechtskräftig.

Wiesloch, November 1999 Schröter
Fachbereich 5
Stadtplanung und Bodenordnung
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VERFAHRENSVERMERKE

Beschluss Zlt" Änderung des Bebauungsplanes:
Bekanninachung l'ierzu an:

OIIeflIage des Planentw\rls:
Bekannmachung~ an:

satzungsbeschllß gemas § 10 BauGB:

WltSlOCh, den 10.11 1999

Ausfertigung des Bebauungsplans:

W.esloch, den 15.11.1999

Der Bebauungsplan bitt durch Bekann1machung des
satzungsbeschlusses 3m 22.11.1999 in Kraft.

WIeSIoch. den 22.11.1999

10.12.1997
10.04.1998

09 041998 -18.05.1998

1704 1998 -18 05 1998
10.04.1998

2207.1998
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